
 

 

Anlage 2 

Muster für eine Vereinbarung zwischen dem Straßenbaulastträger und dem 
Künstler zur legalen Anbringung eines Graffitis auf Ingenieurbauwerken  

(September 2022) 

 

Vereinbarung zur legalen Anbringung eines Graffitis 

zwischen  

dem Straßenbaulastträger       

(im folgenden „Straßenbaulastträger“) 

und 

      

(im folgenden „Künstler“) 

 

Gegenstand: Landes-/Bundesstraße       

Teil-Bauwerksnummer:       

 

Anlage 

Skizze zu Inhalt und Dimension des Graffitis (optional) 

 

1. Voraussetzungen für die Anbringung des Graffitis  

Dem Künstler wird gestattet, das o. g. Bauwerk unter den nachfolgenden 

Voraussetzungen mit (optional: dem in der Anlage dargestellten) Graffiti zu 

versehen.  

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass 

 

a) das Graffiti rückstandfrei entfernt werden kann 

b) das Graffiti keine rissüberbrückende Wirkung entfaltet, die eine 

Bauwerksprüfung von vornherein erschwert 

c) die verwendeten Materialien die Bausubstanz nicht angreifen sowie UV-

beständig und wetterfest sind 

d) die Dimension des anzubringenden Graffitis sowie dessen Inhalt mit dem 

Baulastträger abgestimmt ist (optional: und dieser Vereinbarung beiliegt 

(s. Anlage) 
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e) das Entfernen des Graffitis auf Verlangen des Baulastträgers durch den 

Künstler veranlasst wird, sofern betriebliche Gründe dies erforderlich machen 

(z. B. Hauptprüfung) 

 

2. Nutzungsrechte  

Der Künstler räumt dem Straßenbaulastträger ein ausschließliches Nutzungsrecht 

ein (§ 31 Abs. 1 und 3 Urheberrechtsgesetz - UrhG). Das ausschließliche 

Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller anderen 

Personen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen (§ 31 Abs. 3 UrhG). 

 

3. Beschädigung oder Vernichtung des Graffitis 

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass dem Künstler keine Ansprüche gegen den 

Straßenbaulastträger bei Beschädigung oder Vernichtung des Graffitis aufgrund 

von Instandhaltungsmaßnahmen oder Abbruch des Ingenieurbauwerks zustehen. 

Bei Beschädigung des Graffitis durch Dritte hat der Künstler keinen Anspruch auf 

Wiederherstellung des Graffitis gegenüber dem Straßenbaulastträger. 

 

4. Honorar 

Der Künstler erhält ein pauschales Honorar i. H. v.       € sowie die Kosten für 

die Farbe und das Gerüst ersetzt. 

 

 

_________________________    _________________________ 

Ort, Datum Ort, Datum 

 

_________________________ ________________________ 

 

Straßenbaulastträger        Künstler 

Abteilung       

Abteilungsleiter         


